
Redaktionelle Fassung 
 

Der Entschädigungssatzung der Gemeinde Tetenbüll unter 
Berücksichtigung der I .  Änderungssatzung vom 22.12.2003 

 
 
Aufgrund des § 4 der Gemeindeordnung für Schleswig-Holstein in Verbindung 
mit der Landesverordnung über Entschädigung in kommunalen Ehrenämtern 
(Entschädigungsverordnung – EntschVO) vom 24.1.2003 (GVOBl. Schl.-Holst.  
Seite 7)  wird nach Beschluss der Gemeindevertretung vom 05.06.2003 
(22.12.2003/I.  Änderung) folgende Entschädigungssatzung für die Gemeinde 
Tetenbül l er lassen: 
 
 

§ 1 
Entschädigung des Bürgermeisters/der Bürgermeisterin 

 
(1) Die Bürgermeister in/der Bürgermeister erhält  nach Maßgabe der 

Entschädigungsverordnung eine Aufwandsentschädigung in Höhe des 
Höchstsatzes der Verordnung. 

(2) Neben der monat l ichen Aufwandsentschädigung sind auf  Antrag zu 
erstatten:  
a) Bei Benutzung eines Wohnraumes für dienst l iche Zwecke die 

zusätzlichen Aufwendungen für dessen Heizung, Beleuchtung und 
Reinigung; 

b) Bei dienst l icher Benutzung einer privaten 
Telekommunikationseinr ichtung die Kosten der dienst l ichen 
notwendigen Telefongebühren, die antei l igen Grundgebühren und bei 
erstmal iger Herstel lung des Anschlusses nach Übernahme des 
Ehrenamtes die anteil igen Kosten der Herstel lung. 

Die vorgenannten Erstattungen können auch pauschal iert  werden. 
 

(3) Der Stel lvertreterin/dem Stel lvertreter der/des 
Bürgermeister in/Bürgermeisters wird nach Maßgabe der 
Entschädigungsverordnung bei Verhinderung der Bürgermeisterin oder 
des Bürgermeisters für ihre/seine besondere Tätigkeit  als Vertretung eine 
entsprechende Aufwandsentschädigung gewährt,  deren Höhe von der 
Dauer der Vertretung abhängt. 

 
Die Aufwandsentschädigung beträgt für jeden Tag, an dem die/der 
Bürgermeister in/Bürgermeister vertreten wird, 1/30 der monatl ichen 
Aufwandsentschädigung der Bürgermeisterin oder des Bürgermeisters.  
 
Die Aufwandsentschädigung für die Stellvertretung darf  die 
Aufwandsentschädigung der Bürgermeisterin/des Bürgermeisters nicht 
übersteigen.  
 
 

§ 2 
Höhe der Entschädigung für die Gemeindevertreterinnen/-vertreter 

 
(1) Die Gemeindevertreterinnen und Gemeindevertreter erhalten nach 

Maßgabe der Entschädigungsverordnung für die Tei lnahme an 
Sitzungen der Gemeindevertretung und an Sitzungen der Ausschüsse, 
denen sie als Mitgl ieder angehören, eine Aufwandsentschädigung in 
Form einer monatl ichen Pauschale in Höhe von 12,- € je Monat. 
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(2) Die nicht der Gemeindevertretung angehörenden Mitgl ieder der 
Ausschüsse sowie ihre Stel lvertreter erhalten nach Maßgabe der 
Entschädigungsverordnung für die Teilnahme an Sitzungen, denen sie 
als Mitgl ieder angehören, Auslagenerstattung bis zur Höhe des 
Höchstsatzes eines Sitzungsgeldes.  

 
 

§ 3 
Entschädigung Gleichstellungsbeauftragte 

 
Die ehrenamtliche Gleichstel lungsbeauftragte des Amtes erhält  nach maßgabe 
der Entschädigungsverordnung für die Tei lnahme an Sitzungen der 
Gemeindevertretung und der Ausschüsse Auslagenerstattung bis zur Höhe des 
Höchstsatzes eines Sitzungsgeldes.  
 
 

§ 4 
Verdienstausfallentschädigung 

 
(1) Ehrenbeamtinnen/Ehrenbeamten, ehrenamtlich tät igen Bürgerinnen und 

Bürgern, Gemeindevertreter innen/-vertretern, die nicht der 
Gemeindevertretung angehörenden Mitgliedern und stel lvertretenden 
Mitgl iedern von Ausschüssen ist der durch die Wahrnehmung des 
Ehrenamtes oder der ehrenamtlichen Tätigkeit  während der regelmäßigen 
Arbeitszeit  entgangene Arbeitsverdienst aus unselbstständiger Arbeit  auf 
Antrag in der nachgewiesenen Höhe gesondert  zu ersetzen. Ferner ist 
der auf  den entgangenen Arbeitsverdienst entfallende Arbeitgeberantei l  
zur Sozialversicherung zu erstatten, soweit dieser zu Lasten des/der 
Entschädigungsberechtigten an den Sozialversicherungsträger abgeführt 
wird.  
 
Sind die in Absatz 1 Satz 1 genannten Personen selbstständig, so 
erhalten sie für den durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder der 
ehrenamtlichen Tätigkeit  während der regelmäßigen Arbeitszeit  
entstandene Verdienstausfal l  auf Antrag eine 
Verdienstausfal lentschädigung, deren Höhe je Stunde im Einzelfal l auf  
Grundlage des glaubhaft gemachten Verdienstausfal les nach bi l l igem 
Ermessen festgesetzt wird. Der Höchstbetrag der 
Verdienstausfal lentschädigung je Stunde beträgt 20,00 €. 

 
(2) Personen nach Absatz 1 Satz 1, die einen Haushalt  mit mind. 2 Personen 

führen und nicht oder weniger als 20 Stunden je Woche erwerbstät ig 
sind, erhalten für die durch das Ehrenamt oder die ehrenamtl iche 
Tätigkeit  bedingte Abwesenheit  vom Haushalt  während der regelmäßigen 
Hausarbeitszeit  gesondert  auf  Antrag für jede vol le Stunde der 
Abwesenheit  eine Entschädigung. Der Stundensatz dieser Entschädigung 
beträgt 20,00 €. Auf  Antrag sind statt  einer Entschädigung nach 
Stundensätzen die angefallenen notwendigen Kosten für eine Vertretung 
im Haushalt  zu ersetzen.  
 

(3) Personen nach Absatz 1 Satz 1 werden auf  Antrag die nachgewiesenen 
Kosten einer durch die Wahrnehmung des Ehrenamtes oder die 
ehrenamtliche Tätigkeit  erforderl ichen entgelt l iche Betreuung von 
Kindern, die das 14. Lebensjahr noch nicht vol lendet haben oder 
pf legebedürf t ige Angehör ige, gesondert erstattet.  
 
Dies gi lt  n icht für Zeiträume, für die eine Entschädigung nach den 
Absätzen 1 oder 2 gewährt wurde.  
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§ 5 
Fahrtkosten 

 
Ehrenbeamtinnen und Ehrenbeamten und ehrenamtl ich tät igen 
Bürgerinnen und Bürgern können Fahrtkosten, die ihnen durch die Fahrt  
zum Sitzungsort und zurück entstehen, gesondert erstat tet werden, 
höchstens jedoch in Höhe der Kosten der Fahrt von der Hauptwohnung 
zum Sitzungsort und zurück. Bei der Benutzung privateigener 
Kraf tfahrzeuge r ichtet sich die Höhe der Entschädigung nach den Sätzen 
des § 6 Abs. 1 bis 3 Bundesreisekostengesetz.  
 
 

§ 6 
Reisekostenvergütung 

 
Ehrenamtl ich tät ige Bürgerinnen und Bürger erhalten bei Dienstreisen 
Reisekostenvergütung nach den für die Beamtinnen und Beamten des 
Landes geltenden Grundsätzen.  
 
 

§ 7 
In-Kraft-Treten 

 
Die Entschädigungssatzung tr it t  am Tage nach ihrer Bekanntmachung in 
Kraf t . 
 
 
Poppenbül l,  den 15. Jul i 2003 
 
 
Gemeinde Poppenbüll  
-Die Bürgermeister in- 
 
 
(Buschmann) 
 
Diese redaktionel le Fassung beinhaltet die 1. Änderungssatzung vom 
20.05.2015. 

 


